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Ewald Bucher

Rechtsstaatlichkeit und Demokratie

Erstmalig in der deutschen Verfassungsge-
schichte erwähnt das Grundgesetz ausdrücklich 
den Begriff „Rechtsstaat". Es bestimmt in Arti-
kel 28: „Die verfassungsmäßige Ordnung in 
den Ländern muß den Grundsätzen des repu-
blikanischen, demokratischen und sozialen 
Rechtsstaats im Sinne dieses Grundgesetzes 
entsprechen." Diese Grundsätze des Rechts-
staates gelten nach dem Sinnzusammenhang 
des gesamten Grundgesetzes, insbesondere 
nach der Rechtsstaatsklausel in Artikel 20 
Abs. 3 des Grundgesetzes, wonach die Gesetz-
gebung an die verfassungsmäßige Ordnung, 
die vollziehende Gewalt und die Rechtspre-
chung an Gesetz und Recht gebunden sind, 
auch für den Bund. Auch die parlamentari-

Die Idee des Rechtsstaats moderner Prägung 
ist am Ende des 18. Jahrhunderts im Zuge der 
Abkehr von Absolutismus und Polizeistaat 
entstanden. Als Grundprinzip des Rechtsstaa-
tes wurde damals die politische Entscheidung 
angesehen, daß der Staat das Selbstbestim-
mungsrecht des Individuums in seiner gei-
stigen, seelischen und wirtschaftlichen Entfal-
tung anerkennen muß. Das Individuum steht 
im Zentrum der Rechtsordnung, in dem nicht 
der einzelne für den Staat da ist, sondern der 
Staat die Aufgabe hat, Schranken für das ge-
ordnete Zusammenleben der Individuen zu 
setzen. Er ist nicht Selbstzweck, sondern Die-
ner der Rechtsordnung. Dieser rechtsstaatliche, 
individuelle Freiheitsbereich findet seine 
Grenzen jedoch in dem gleichen Recht der 
anderen und an den Existenzbedürfnissen des 
Staates. Diese Grundsätze kamen bereits in 
den Forderungen der französischen Revolution 
nach liberte, egalite und fraternite zum Aus-
druck. Inhalt und Umfang des staatsfreien In-
dividualbereiches stehen jedoch nicht unver-

schen Gesetzgeber sind daher nicht absolut 
und allmächtig, sondern an die verfassungs-
mäßige Ordnung und daher an die Grundsätze 
des Rechtsstaats gebunden.

1. Welches sind die Grundsätze des Rechts-
staats?

2. Ist der Begriff „Rechtsstaat" an eine be-
stimmte politische Idee oder an eine be-
stimmte Verfassung gebunden?

3. In welcher Weise ist die Rechtsstaatsidee 
im Bonner Grundgesetz verwirklicht?

4. Wie ist das Verhältnis des Rechtsstaats zur 
politisch-sozialen Dynamik?

Die Entwicklung der Rechtsstaatsidee 

änderlich fest, sondern wurden und werden 
stets von den politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Gegebenheiten und Ideen beeinflußt. 
Als Leitgedanken der Rechtsstaatsidee wur-
den bereits um die Wende des 18. und 19. 
Jahrhunderts die Idee der Menschenrechte, der 
Volkssouveränität und die Lehre von der 
Gewaltenteilung angesehen. Es waren dies 
im wesentlichen die Ergebnisse der naturrecht-
lichen Staatslehre der Neuzeit, der Prinzipien 
der amerikanischen Unabhängigkeitsbewe-
gung sowie der französischen Staats- und Ver-
fassungstheorie. Die Freiheit des einzelnen 
und die Rechtmäßigkeit der Staatsgewalt soll-
ten vor allem durch bestimmte Grundrechte 
des Individuums sowie durch die Aufteilung 
der gesetzgebenden, vollziehenden und recht-
sprechenden Staatsfunktionen auf unterein-
ander selbständige Gewalten sichergestellt 
werden. Die Gesetzgebung sollte der Volks-
vertretung übertragen, die Verwaltung an die 
Gesetze der Volksvertretung gebunden wer-
den. Die Rechtsprechung sollte als unabhän-



gige, nur den Gesetzen unterworfene Gewalt 
ausgestaltet werden.

Diese Grundsätze wurden im Deutschen Reich 
des 19. Jahrhunderts nur zögernd und unvoll-
kommen in die Praxis des Staatslebens um-
gesetzt. Erst in der Weimarer Verfassung des 
Jahres 1919 fanden die rechtsstaatlichen 
Grundsätze weitgehend Eingang.

Nach der Beseitigung der rechtsstaatlichen 
Garantien während der NS-Zeit und dem 
totalen Zusammenbruch unseres Staatswesens 
im Jahre 1945 hat das Bonner Grundgesetz 
den Rechtsstaatsbegriff erstmalig — wie ein-
gangs bereits erwähnt — zum Verfassungs-
begriff erhoben und die rechtsstaatlichen Ideen 
in bisher in Deutschland nicht bekanntem Um-
fang verwirklicht.

Die Verwirklichung der Rechtsstaatsidee im Grundgesetz

Die rechtsstaatliche Entscheidung des Bonner 
Grundgesetzes prägt sich im wesentlichen in 
folgenden Grundprinzipien aus:

1. Die Verfassung macht den sittlichen Wert 
der Menschenwürde zum Bezugspunkt und 
zum Sinn aller Staatstätigkeit, indem sie in 
Artikel 1 bestimmt: „Die Würde des Men-
schen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt." Infolgedessen bekennt sich das deut-
sche Volk als Verfassungsgeber „zu unverletz-
lichen und unveräußerlichen Menschenrech-
ten als Grundlage jeder menschlichen Gemein-
schaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in 
der Welt".

2. Die Entfaltungsmöglichkeit des einzelnen, 
die dem staatlichen Zugriff grundsätzlich ent-
zogen ist, wird durch einen umfangreichen 
Katalog von Grundrechten gesichert. Diese 
Grundrechte sind nach ihrer Art und ihren 
Bezugspunkten verschieden ausgestaltet.

Das Recht auf freie Entfaltung seiner Persön-
lichkeit findet z. B. in weiteren Grundrechten 
seine Ausgestaltung, etwa in dem Recht auf 
Glaubens- und Gewissensfreiheit sowie in der 
Freiheit der Berufswahl und der Wahl des 
Arbeitsplatzes. Andere Grundrechte schützen 
ganze institutioneile Bereiche, z. B. Ehe und 
Familie oder das Eigentum. Wiederum andere, 
z. B. die Vereinigungsfreiheit, die Koalitions-
freiheit und das Recht der freien Meinungs-
äußerung, sichern die Teilnahme an der gei-
stigen Auseinandersetzung, insbesondere auf 

politischem und sozialem Gebiet. Ein Grund-
recht, das sich auf alle menschlichen Bereiche 
bezieht und mit dem Verbot eines willkür-
lichen Vorgehens der Staatsgewalt unmittel-
bar an die Rechtsstaatsidee anknüpft, ist der 
Gleichheitsgrundsatz.

Außer den im eigentlichen Grundrechtsteil der 
Verfassung genannten Rechten sind aber auch 
die in Artikel 103 des Grundgesetzes normier-
ten Ansprüche als echte Grundrechte anzu-
sehen. Es handelt sich hierbei

a) um den Anspruch auf rechtliches Gehör,

b) den Anspruch auf gesetzliche Bestimmtheit 
der Strafe (nulla poena sine lege) und

c) den Anspruch, wegen einer Tat nicht mehr-
mals strafrechtlich belangt zu werden.

3. Zur Sicherung der Rechtsstaatlichkeit ver-
bietet Artikel 79 Abs. 3 des Grundgesetzes, 
die Grundlagen unserer freiheitlichen, rechts-
staatlichen Ordnung entscheidend umzugestal-
ten. Danach können das demokratische und 
rechtsstaatliche Prinzip in Artikel 20 des 
Grundgesetzes und der Grundsatz vom Schutz 
der Menschenwürde in Artikel 1 des Grund-
gesetzes auch durch den Verfassungsgeber 
nicht geändert werden. Die Väter des Grund-
gesetzes sind sich dabei wohl bewußt, daß 
dies kein Schutz gegen Diktatoren sein könne, 
aber der Artikel 79 Abs. 3 verhindert ein 
langsames Abgleiten vom rechtsstaatlichen 
Wege. Er wirkt wie ein Ausrufezeichen, das 
einer jeden derartigen Abweichung entgegen-
steht.



4. Abweichend von der Weimarer Verfassung, 
nach der fast alle Grundrechte unter dem Vor-
behalt einer Beschränkung durch Gesetz stan-
den, hat das Bonner Grundgesetz in Artikel 1 
Abs. 3 generell bestimmt, daß die Grundrechte 
nicht nur Verwaltung und Rechtsprechung, 
sondern auch die Gesetzgebung als unmittel-
bar geltendes Recht binden. Gesetzliche Rege-
lungen sind daher nur insoweit zulässig und 
wirksam, als die einzelnen Grundrechte die 
Möglichkeit einer gesetzlichen Regelung vor-
sehen und das jeweilige Gesetz mit den Grund-
sätzen des Grundrechtskatalogs vereinbar ist.

5. Die Rechte des einzelnen Staatsbürgers sind 
durch unabhängige Gerichte geschützt. Nach 
Artikel 92 des Grundgesetzes ist die Recht-
sprechung dem Richter anvertraut. Der Ab-
schnitt des Grundgesetzes über die Recht-
sprechung geht weit über die entsprechenden 
Bestimmungen der Weimarer Verfassung hin-
aus. Die Rechtspflege wird als unabhängige 
dritte Gewalt neben Gesetzgebung und Ver-
waltung verfassungsrechtlich gewährleistet. 
Der Rechtsschutz wird auch dadurch erhöht, 
daß jedem, der sich durch die öffentliche Ge-

walt in seinen Rechten verletzt fühlt, nach 
Art. 19 Abs. 4 des Grundgesetzes der Rechts-
weg zu den Gerichten offen steht.

Als höchste Gerichtsinstanz hat das Grund-
gesetz das Bundesverfassungsgericht ins Leben 
gerufen, dem die letzte Entscheidung in allen 
Verfassungsfragen zusteht. Als Staatsorgan 
steht das Bundesverfassungsgericht gleichbe-
rechtigt neben dem Bundestag, dem Bundes-
rat und der Bundesregierung; es nimmt durch 
seine Rechtsprechung als Hüter der Verfas-
sung an der Ausübung der obersten Staats-
gewalt teil.

Bei aller Betonung der Unabhängigkeit der 
Rechtsprechung als dritten Gewalt möchte ich 
jedoch nicht versäumen darauf hinzuweisen, 
daß die Rechtsprechung ebenso wie die Verwal-
tung bei der Auslegung von Gesetzen rechts-
staatlich durch das Prinzip der Gewalten-
teilung an bestimmte Grenzen gebunden ist. 
Diese Grenzen dürfen, wenn die Rechtsstaat-
lichkeit nicht gefährdet werden soll, auch 
unter Berufung auf die Sozialstaatsklausel 
nicht überschritten werden.

Die Auslegung der Grundrechte bei aktuellen Rechtsproblemen

Nach diesem kurzen Überblick über die we-
sentlichen Grundzüge der Rechtsstaatsidee 
möchte ich, bevor ich mich dem Spannungs-
verhältnis zwischen Rechtsstaatlichkeit und 
Sozialstaatlichkeit zuwende, auf einige Bei-
spiele für die Bedeutung der Grundrechte in 
der Praxis des Rechtslebens hinweisen:

a) die aus Artikel 3 GG hergeleitete Lohn-
gleichheit von Mann und Frau bei gleicher 
Arbeitsleistung,

b) die gegen den Gesetzgeber durchgesetzte 
Abschaffung der Zusammenveranlagung 
von Ehegatten im Einkommensteuerrecht 
als Regelform und damit verbunden die 
Einführung des Splitting; als Nachtrag so-
zusagen zu dieser Entscheidung die steuer-
liche Anerkennung der mitarbeitenden Ehe-
frau bei der Gewerbesteuer,

c) die Pressefreiheit (Art. 5 GG),

d) die Verlängerung der Verjährungsfrist für 
Verbrechen aus der NS-Zeit und die Aus-
legung des Art. 103 Abs. 2 GG.

Es ist hier nicht der Ort, dieses Thema zu 
diskutieren. Im Zusammenhang meiner Ge-
samtthematik nur eine Feststellung dazu: 
Wenn jemand in dieser Frage mit verfassungs-
rechtlichen Gesichtspunkten argumentierte, so 
kann man diese Argumentation für richtig 
oder für falsch halten. Aber man darf sie nicht 
als „formalistisch" bezeichnen. Denn Form und 
Inhalt gehören beide dazu, wenn man ein 
gutes und lebendiges Recht haben will. Wir 
Deutsche haben leider nie das richtige Ver-
hältnis zur Form des Rechts gefunden. Das 
ist gewiß verständlich, wenn man an den 



schauerlichen Mißbrauch zurückdenkt, der in 
der nationalsozialistischen Epoche mit Rechts-
formen getrieben worden ist, wenn man sich 
daran erinnert, daß es ein schnöder Rechts-
formalismus, ja geradezu Fetischismus ermög-
lichte, daß Brutalitäten bis zum Mord auf ein 
in der richtigen Form verkündetes, mit Para-
graphen bedrucktes Papier gestützt wurden. 
Trotz diesen Erfahrungen aber müssen wir 
uns dessen bewußt sein, daß der Inhalt des 
Rechts, der möglichst dem Idealbild der reinen 
Gerechtigkeit entsprechen soll, auch dann, 
wenn er dieses Ideal erreicht, zur Wirkungs-

losigkeit verdammt ist, wenn diese Gerechtig-
keit nicht durch Rechtssicherheit garantiert 
ist, und zur Rechtssicherheit gehört all das, 
was man als Formvorschriften bezeichnet. Frei-
lich können Gerechtigkeit und Rechtssicherheit 
im Einzelfall in Konflikt geraten. Auf das 
Ganze gesehen ist Rechtssicherheit unentbehr-
lich und wird deshalb auch in manchem Ein-
zelfall der materiellen Gerechtigkeit vorgehen 
müssen. Gerade das Verfassungsrecht enthält 
in großem Umfang Garantien der Rechtssicher-
heit. Mit Formalismus haben diese Garantien 
nichts zu tun.

Rechtsstaat und Sozialstaat

Ich komme nun zu einer Problematik, um 
deren Lösung sich Rechtsprechung und Rechts-
lehre in den letzten Jahren bemüht haben, 
ohne daß von einer abschließenden Lösung 
gesprochen werden kann, nämlich zu dem 
Verhältnis zwischen Rechtsstaat und Sozial-
staat.

Was versteht das Grundgesetz unter dem Wort 
„sozial", wenn es die Bundesrepublik in Arti-
kel 20 als „sozialen Bundesstaat" bezeichnet 
und vorschreibt, daß die verfassungsmäßige 
Ordnung den Grundsätzen eines „sozialen 
Rechtsstaates" entsprechen muß? Ist der so-
ziale Rechtsstaat des Grundgesetzes wirklich 
nur ein Programm, ein „substanzloser Blan-
kettbegriff", wie Grewe unmittelbar nach der 
Verkündung des Grundgesetzes einmal formu-
liert hat, oder ist die Sozialstaatlichkeit un-
mittelbar geltendes Recht, aus dem der ein-
zelne Staatsbürger unter Umständen Ansprü-
che gegen den Staat herleiten kann?

Mit diesen Fragen hat sich bereits im Jahre 
1953 die Tagung der deutschen Staatsrechts-
lehrer in Bonn befaßt, und im Jahre 1960 sind 
diese Fragen Gegenstand der Erörterung auf 
dem Juristentag in München gewesen. Der 
noch auf der Tagung der Staatsrechtslehrer im 
Jahre 1953 vor allem von Forsthoff vertre-
tenen Auffassung, daß zwischen der Idee des 
freiheitlichen Rechtsstaats, die nach Wilhelm 

von Humboldt „die gesetzmäßige Freiheit des 
Individuums gegenüber dem Staat" als ein 
wesentliches Ziel verfolgt, und der Idee des 
Sozialstaats, der die Verantwortung des ein-
zelnen für die Gemeinschaft und die Daseins-
vorsorge des Staates in den Mittelpunkt stellt, 
eine unlösbare Spannung bestehe, wird heute 
von dem überwiegenden Teil der Rechtslehre 
nicht mehr gefolgt. Auch ich möchte zwischen 
Rechtsstaat und Sozialstaat keine Antinomie, 
d. h. keinen unüberbrückbaren Gegensatz se-
hen, sondern eine sinnvolle Wechselbezogen-
heit. Dafür spricht u. a. bereits die verfassungs-
geschichtliche Entwicklung. Denn schon gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts, als sich der Rechts-
staat im modernen Sinne entwickelte, sind 
auch die Anfänge einer sozialstaatlichen Ent-
wicklung unverkennbar. Ich darf z. B. nur an 
die Arbeitsschutzgesetzgebung und die So-
zialversicherungsgesetzgebung der Bismarck-
zeit erinnern. Darüber hinaus möchte ich auch 
darauf hinweisen, daß die politischen Pro-
gramme aller Parteien bis in die neueste Zeit 
neben den rechtsstaatlichen auch sozialstaat-
liche Züge aufweisen.

Es bleibt also die Frage, welche Bedeutung 
den verfassungsrechtlichen Begriffen „sozialer 
Bundesstaat" und „sozialer Rechtsstaat" zu-
kommt. Das Grundgesetz hat von einer nähe-
ren Ausgestaltung der Sozialordnung und da-
mit des Rechts der sozialen Sicherheit abge-



sehen und über die Artikel 20 und 28 hinaus 
nur im Zuständigkeitskatalog (z. B. des Arti-
kels 74) und in der Regelung der Kostenver-
teilung zwischen Bund und Ländern einige 
Bereiche der Sozialordnung, z. B. den Lasten-
ausgleich, die Sozialversicherung und die 
Kriegsopferversorgung, angesprochen. Sein 
Grundrechtskatalog enthält in erster Linie 
Freiheitsrechte gegenüber dem Staat. Dagegen 
hat unser Grundgesetz auf sog. soziale Grund-
rechte verzichtet. Solche sozialen Grundrechte 
sind in der Verfassung der Sowjetunion und 
wohl auch in dem, was die SBZ als Verfassung 
bezeichnet, enthalten, z. B. Recht auf Arbeit, 
auf Freizeit, auf Erholung. Ich brauche nicht 
davon zu reden, ob und wie diese Grund-
rechte im östlichen Bereich tatsächlich ver-
wirklicht werden. Unser Verfassungsgesetz-
geber hat bewußt davon abgesehen, dem Bür-
ger Rechte zu geben, die er in einer schlech-
ten wirtschaftlichen Situation doch nicht in 
Anspruch nehmen kann, also sozusagen Steine 
statt Brot. Deshalb ist im Grundgesetz das 
Recht der sozialen Sicherheit vornehmlich auf 
ein positives Tun des Staates, auf einen Aus-
gleich innerhalb der Gemeinschaft gerichtet; 
es ist insoweit Teil der öffentlich-rechtlichen 
Daseinsvorsorge. Es ist heute ganz überwie-
gende Auffassung, daß die Charakterisierung 
der Bundesrepublik als sozialer Rechtsstaat 
nicht nur ein Programm, d. h. eine unverbind-
liche Richtlinie für die künftige Gesetzgebung, 
sondern verbindliches Verfassungsrecht dar-
stellt, das sogar nach Art. 79 Abs. 3 GG nicht 
abgeändert werden kann. Die Sozialstaatlich-
keit bindet in gleicher Weise wie die in den 
Grundrechtsteil aufgenommenen Grundrechte 
nach Artikel 1 Abs. 3 des Grundgesetzes Ge-
setzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung.

Die Verwirklichung der Sozialstaatlichkeit er-
folgt vor allem durch die Gesetzgebung. Sie 
ist zu „sozialer Aktivität" verpflichtet, wie das 
Bundesverfassungsgericht in einer seiner ersten 
grundlegenden Entscheidungen (BVerfGE 1, 
97 [105]) formuliert hat. Der Gesetzgeber hat 
also entsprechend dem Auftrag des Grundge-
setzes dem Sozialstaatsprinzip entsprechende 
Gesetze zu erlassen, in denen u. a. Vorausset-

zung, Inhalt und Umfang öffentlich-rechtlich 
sozialer Leistungen näher bestimmt werden. 
In Vollzug dieses verfassungsrechtlichen Auf-
trags hat z. B. auch die derzeitige Bundesregie-
rung in ihrer Regierungserklärung die Aus-
arbeitung einer umfassenden Sozialenquete 
beschlossen, die die Grundlage für eine Sozial-
gesetzgebung aus einem Guß darstellen soll.

Obwohl der Gesetzgeber durch die Sozial-
staatsklausel des Grundgesetzes zu sozialer 
Aktivität, d. h. zur Schaffung einer gesetz-
lichen Sozialordnung verpflichtet ist, kann der 
einzelne Staatsbürger hieraus keinen persön-
lichen Anspruch gegen den Gesetzgeber auf 
Erlaß von Gesetzen bestimmten Inhalts her-
leiten.

Die Verpflichtung des Gesetzgebers zu sozia-
ler Aktivität wirft aber noch eine andere 
Frage auf, nämlich inwieweit die vom Gesetz-
geber einmal geschaffene oder in Zukunft zu 
schaffende sozialstaatliche Ordnung institutio-
nell garantiert und daher nicht mehr revisibel 
ist. Ich bin der Auffassung, daß nur diejenigen 
gesetzlichen Regelungen im Bereich der Sozial-
ordnung institutionell verbürgt sind, die nach 
den Prinzipien des Sozialstaats unerläßlich 
sind. Hierunter fallen m. E. die öffentliche Für-
sorge, die im wesentlichen durch das Bundes-
sozialhilfegesetz ihre gesetzliche Ordnung ge-
funden hat, und diejenigen Sozialbereiche, die 
im Grundgesetz erwähnt sind. Hierzu gehören 
vor allem die Sozialversicherung, die Kriegs-
opferversorgung und die Flüchtlingsfürsorge.

Wenn die Sozialstaatsklausel auch in erster 
Linie den Gesetzgeber verpflichtet, so darf ihre 
Bedeutung für die beiden anderen Säulen 
staatlicher Gewalt nicht außer acht gelassen 
werden. Verwaltung und Rechtsprechung sind 
infolge der unmittelbaren Geltung der Sozial-
staatsklausel zu einer verfassungskonformen 
Auslegung aller Gesetze im Sinne der Sozial-
staatlichkeit verpflichtet. Die Verwaltung hat 
selbst bei Ermessensentscheidungen die grund-
legenden Wertentscheidungen der Verfassung, 
wozu auch die Sozialstaatlichkeit zählt, zu 
berücksichtigen.



Die Sozialstaatlichkeit als Anspruchsgrundlage

Die unantastbare Würde des Menschen und 
die freie Entwicklung der Persönlichkeit in 
Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip stel-
len ein verfassungsmäßiges Wertsystem dar, 
von dem die freiheitliche Sozialordnung be-
stimmt sein muß.

Welche Rechtsstellung gibt dieses verfassungs-
mäßige Wertsystem dem einzelnen Staatsbür-
ger hinsichtlich seiner sozialen Sicherheit? Er-
wirbt der einzelne schon aus dem Sozialstaats-
prinzip allein oder zumindest in Verbindung 
mit dem vorgenannten verfassungsmäßigen 
Wertsystem einen Rechtsanspruch gegen den 
Staat auf öffentliche Leistungen, den er vor 
den Sozialgerichten oder den allgemeinen Ver-
waltungsgerichten durchsetzen kann? Oder 
steht ihm ein solcher Rechtsanspruch erst dann 
zu, wenn das Sozialstaatsprinzip in einem 
einfachen Gesetz konkretisiert ist?

Es ist unbestritten, daß nicht jede durch ein 
Gesetz objektiv-rechtlich begründete Begün-
stigung ein subjektives Recht begründet. Viel-
mehr können Begünstigungen auch nur Reflexe 
der objektiven Rechtsordnung darstellen, ohne 
daß der Begünstigte die Verwirklichung des 
ihn begünstigenden objektiven Rechts gegen-
über der Verwaltung im Wege der Klage 
durchsetzen kann. Aber auch in diesem Be-
reich hat sich das sozialstaatliche Denken 
unter dem Einfluß des Grundgesetzes immer 
mehr durchgesetzt. Der Bürger soll nicht ledig-
lich Gegenstand staatlichen Handelns sein; er 
wird vielmehr immer mehr als selbständige, 
sittlich verantwortliche Persönlichkeit und da-
her als Träger von Rechten und Pflichten an-
erkannt.

Das beste Beispiel für diese sozialstaatliche 
Wandlung des Rechtsdenkens bildet das Für-
sorgerecht:

Vor der Geltung des Grundgesetzes begründe-
ten die den Träger der Armenfürsorge gegen-
über dem Staat obliegenden Pflichten kein 
subjektives Recht des Begünstigten. Diese 
Objektstellung des Fürsorgebedürftigen ist 

jedoch mit den Leitgedanken des Grundgeset-
zes, d. h. mit dessen grundsätzlichem Wert-
system, nicht vereinbar, wie das Bundesver-
waltungsgericht im Jahre 1954 anerkannt hat. 
Infolgedessen gelangte das Bundesverwal-
tungsgericht in dieser Entscheidung (BVerwGE 
Bd. 1 S. 159) zu dem Ergebnis, daß dem in 
der Fürsorgepflichtverordnung Begünstigten 
ein echter Rechtsanspruch gegen den Träger 
der Fürsorge zustand. Inzwischen hat das Bun-
dessozialhilfegesetz aus dem Jahre 1961 den 
Rechtsanspruch des Hilfebedürftigen ausdrück-
lich anerkannt und seine Rechtsstellung dar-
über hinaus wesentlich verbessert.

An diesem Beispiel wird deutlich, daß sich 
sozusagen als ungeschriebenes soziales Grund-
recht aus der Sozial- und Rechtsstaatsklausel 
des Grundgesetzes dem Grunde nach ein An-
spruch auf ein gewisses Mindestmaß wirt-
schaftlicher Sicherung ergibt und der Gesetz-
geber gehalten ist, diesen verfassungsmäßig 
begründeten Anspruch durch entsprechende 
gesetzliche Bestimmungen zu konkretisieren. 
Dabei hält sich der Gesetzgeber zweifellos im 
Rahmen seiner verfassungsmäßigen Befugnisse, 
wenn er auch Grenzen für seine Tätigkeit auf 
diesem sozialen Gebiet setzt und wenn er 
eine Reihenfolge der sozialen Bedürfnisse und 
Anliegen festlegt. Ich habe für meine Person 
z. B. nie einen Hehl daraus gemacht, daß ich 
es für die erste Pflicht des Gesetzgebers auf 
sozialpolitischem Gebiet halte, für diejenigen, 
die in der Vergangenheit weitergehende 
Opfer gebracht haben als die Allgemeinheit, 
soweit wie möglich einen Ausgleich zu schaf-
fen. Erst wenn diese Aufgabe im Rahmen des 
Möglichen und Vertretbaren gelöst ist, darf 
sich der Gesetzgeber anderen sozialpolitischen 
Anliegen, einer auf die Zukunft gerichteten 
Sozialpolitik zuwenden.

Diese Aufgabe des Gesetzgebers bezieht sich 
auf alle Lebensbereiche. Sie muß den ständi-
gen Wandel der sozialen Struktur, die Ent-
wicklung der Technik und der Wirtschaft so-



wie die verschiedenen zwischenstaatlichen Be-
ziehungen im europäischen und im außereuro-
päischen Raum, nicht zuletzt aber auch die 
Sicherheit des Staats in allen Krisensituatio-
nen berücksichtigen. Ich möchte der Hoffnung 
Ausdruck geben, daß es der Bundesrepublik 

gelingen möge, nach dem Abschluß der bereits 
erwähnten Sozialenquete trotz aller entgegen-
stehenden Schwierigkeiten eine in sich ge-
schlossene Sozialordnung zu schaffen, die der 
Idee des modernen sozialen Rechtsstaats so-
weit als irgend möglich Rechnung trägt.



Rainer Waterkamp

Kommunale Selbstverwaltung und 
politische Bildungsarbeit

Idee und Geschichte der Selbstverwaltung

Die moderne Demokratie setzt Staatsbürger 
voraus, die in ihrem Verhalten vernünftig, 
ressentiment- und vorurteilslos sind und die 
Fähigkeit zu einem unabhängigen Urteil sowie 
den Mut zum Engagement besitzen. Die Staats-
bürgerschaft, das echte demokratische Staats-
bewußtsein, ist die Basis eines politischen Ge-
meinwesens. Gerade die Kommunalpolitik 
könnte heute die beste politische Schule für 
den heranwachsenden Staatsbürger sein, denn 
hier findet er auf verhältnismäßig engem Raum 
alle Aufgaben staatlichen Lebens und bürger-
licher Wirksamkeit vereinigt. Hier auch be-
schränkt sich die Mitwirkung nicht nur auf die 
Kontrolle der gewählten Vertreter, wie in den 
Parlamenten von Bund und Ländern, sondern 
erstreckt sich auch auf grundlegende Verwal-
tungsbeschlüsse.

Tatsächlich entstand die kommunale Selbst-
verwaltung in Deutschland als revolutionäre 
Errungenschaft der demokratischen Machter-
greifung des Bürgertums gegen den monar-
chischen Obrigkeitsstaat. Dabei versteht man 
unter Selbstverwaltung einerseits die Aus-
übung staatlicher Befugnisse durch Laien, an-
dererseits die Wahrnehmung öffentlicher An-
gelegenheiten durch juristische Personen, die 
dem Staat eingegliedert sind (Gemeinden, 
Kreise, Bezirke), mittels eigener Organe und 
in eigenem Namen. Gemeinden und Land-
kreise sind also juristisch gesehen Körper-
schaften des öffentlichen Rechts, welche ein 
bestimmtes Gebiet umfassen und dessen Be-
wohner betreuen. Schon im Mittelalter erwuchs 
im Städter das Bewußtsein seiner Eigenart, 
ein bürgerliches Standesgefühl, das Bürger-
tum1). Doch gingen die Anfänge der Selbst-
verwaltung unter dem Absolutismus wieder 

verloren, wo „alles den Beigeschmack des 
Gewaltsamen und Drückenden" (Ranke) hatte. 
Erst mit dem Beginn der preußischen Refor-
men wurde die städtische Selbstverwaltung 
wiederhergestellt.

Der Schöpfer dieser Selbstverwaltung, Frei-
herr vom Stein, wollte — wie er in einem 
Brief an Hardenberg unter dem 8. Dezember 
1807 schrieb — „die Nation daran gewöhnen, 
ihre eigenen Geschäfte zu verwalten ..., um 
die Nachteile zu vermeiden, welche auftreten, 
wenn die Administration lediglich in die Hän-
de besoldeter Diener kommt und die Nation 
von aller Teilnahme ausgeschlossen wird". 
Stein sah in der Selbstverwaltung das we-
sentliche Element einer freiheitlichen Volks-
erziehung. Als ehemaliger Oberpräsident der 
Westfälischen Kammer stellte er sich die 
Städte gewissermaßen als Grundstein für das 
von ihm angestrebte Staatsgebäude vor. Er 
forderte die wirksame Teilnahme der Bürger-
schaft an der Verwaltung der Gemeinde durch 
die Stadtverordnetenversammlung, deren Mit-
glieder von der Bürgerschaft gewählt wurden. 
Die Stadtverordnetenversammlung wiederum 
wählte den Bürgermeister und die übrigen 
Mitglieder des Magistrats, der als Kollegium 
die von der Stadtverordnetenversammlung 
gefaßten Beschlüsse zu vollziehen hatte.

<; •• s ■ 3
Die Selbstverwaltung in Deutschland beginnt 
also mit der preußischen Städteordnung vom 
19. November 1808. Sie bedeutet die Wahr-
nehmung von Verwaltungsausgaben, die an 

“ f ■■ • , nt;f s o,c
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1) Edith Ennen, Neuere Arbeiten zur Geschichte 
des nordwesteuropäischen Städtewesens im Mittel-
alter, in: Vierteljahreszeitschrift für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte, 1949, Band 2. 



sich in den Aufgabenkreis des Staates fallen, 
durch körperschaftliche rechtsfähige Verbän-
de. Im Laufe der historischen Entwicklung 
entstand in Deutschland so zwar die kommu-
nale Selbstverwaltung; die monarchische 
Staatsverwaltung blieb jedoch obrigkeitlich 
und streng zentralistisch.

Dennoch hat der Eigenbetrieb der Steinschen 
Besitzbürgerschaft angesichts der erstaun-
lichen Entfaltung des 19. Jahrhunderts ver-
sagt. Er wurde nach einigen Jahrzehnten dann 
auch aufgegeben zugunsten eines Zweikam-
mersystems, in dem der Magistrat, die Spitze 
der Verwaltung, mit der Gemeindevertretung 
übereinstimmende Beschlüsse fassen mußte, 
damit eine kommunalpolitische Maßnahme 
rechtens wurde. Anderwärts entwickelte sich 
die Bürgermeisterverfassung, in der ein für 
viele Jahre gewählter Chef der Verwaltung 
gleichzeitig Vorsitzender der Gemeindevertre-
tung war. In Süddeutschland gab und gibt es 
wieder die Stadtratsverfassung als ein Ein-
kammersystem, in dem die vom Gemeinde-
volk gewählten Vertreter zusammen mit den 
berufsmäßigen Stadträten und dem Bürger-
meister die grundlegenden Entscheidungen 
treffen. Schließlich ist nach der dem englischen 
Modell nachgebildeten Gemeindeordnung in 
der ehemals britischen Zone die gewählte 
Gemeindevertretung das alleinige und von der 
Verwaltung getrennte souveräne Organ; der 
frühere Stadtverordnetenvorsteher heißt jetzt 
Bürgermeister. Dieser Stadtvertretung wurde 
die Verwaltung nachgeordnet mit Einschluß 
seiner monokratischen Spitze, des jetzigen 
Stadtdirektors.

In der Bundesrepublik finden sich folgende 
Gemeindeverfassungen, deren Kenntnis not-
wendig ist, um die Möglichkeiten einer realen 
politischen Bildungsarbeit beurteilen zu kön-
nen:

— die Magistratsverfassung; Vertretungskör-
perschaft der Einwohner ist die Stadtver-
ordnetenversammlung (Gemeindevertre-
tung), die von einem aus ihrer Mitte ge-
wählten Vorsitzenden geleitet wird und 
über alle wichtigen Angelegenheiten zu 

beschließen hat; Verwaltungsbehörde der 
Stadt oder Gemeinde ist der Magistrat; er 
besteht aus dem hauptamtlichen Bürger-
meister als Vorsitzendem und hauptamt-
lichen sowie ehrenamtlichen Beigeordneten 
(Stadträten); alle Verwaltungsausgaben 
werden vom Magistrat als Kollegium er-
füllt, nur die in staatlichem Auftrag zu 
führende Polizeiverwaltung leitet der Bür-
germeister allein; gültig in den Gemein-
den Hessens (GO vom 25. 2. 1952) und in 
Städten Schleswig-Holsteins (GO vom 
24. 1. 1950)

— die Bürgermeisterverfassung; hier ist der 
Bürgermeister zugleich Vorsitzender der 
beschließenden Gemeindevertretung und 
deren ausführendes Organ,- die Gemeinde-
vertretung (Magistrat) wird nicht kollegial, 
sondern monokratisch vom Bürgermeister 
geführt; die Beigeordneten sind nur „Ge-
hilfen" des Bürgermeisters; gültig in Rhein-
land-Pfalz (GO vom 5. 10. 1954), den Land-
gemeinden Schleswig-Holsteins und in den 
hessischen Gemeinden mit weniger als 3000 
Einwohnern wahlweise neben der Magi-
stratsverfassung; in abgewandelter Form 
in Baden-Württemberg (GO vom 25. 7. 
1955)

— die süddeutsche Ratsverfassung; Vertre-
tungskörperschaft der Bürger ist der vom 
ersten Bürgermeister geleitete Gemeinde-
(Stadt-)rat; der Gemeinderat mit dem Bür-
germeister ist gleichzeitig Verwaltungs-
organ, soweit er nicht spezielle Sachgebiete 
den beschließenden Ausschüssen (Gemein-
desenaten) zur Verwaltung überträgt; für 
die laufenden Angelegenheiten ist der 
Bürgermeister allein zuständig; gültig in 
Bayern (GO vom 25. 1. 1952)

— die Gemeindeverfassung in Nordrhein-
Westfalen und Niedersachsen; hier liegt 
die Beschluß- und Entscheidungsbefugnis 
beim Rat der Gemeinde, den der von ihm 
gewählte Bürgermeister (in kreisfreien 
Städten: Oberbürgermeister) leitet; die 
Stadtverwaltung wird gebildet von haupt-
amtlichen oder ehrenamtlichen Beigeord-



neten unter Führung des Gemeinde-(Stadt-) 
Direktors, der vom Rat der Gemeinde ge-
wählt wird und der Hauptverwaltungs-
beamte der Gemeinde ist; er führt die Be-
schlüsse des Rates der Gemeinde aus; bei 
Selbstverwaltungsangelegenheiten hat er 
nur geringe eigene Entschließungsfreiheit, 
während er die Auftragsangelegenheiten 
selbständig ausführt (GO von Nordrhein-
Westfalen vom 28. 10. 52); in Niedersach-
sen (GO vom 4. 3 . 1955) wird die Gemein-
de nach dem Vorbild der englischen Kom-
munalverfassung von einem Verwaltungs-
ausschuß vertreten, der die Verwaltung 
im Rahmen der Beschlüsse des Rates und 
die laufenden Geschäfte führt; er setzt sich 
zusammen aus dem Vorsitzenden des Ra-
tes (Bürgermeister), Beigeordneten und 
dem Stadtdirektor.

Das Für und Wider dieser unterschiedlichen 
Gemeindeverfassungen zu erörtern ist nicht 
Aufgabe unserer Themenstellung. Die Kennt-
nis der Verfassungen ist jedoch wichtig, wenn 
man an ihr Einfluß von Parteien und Gemein-
debürgern messen will. Es liegt auf der Hand, 
daß beispielsweise der Oberbürgermeister von 
München, der Verwaltungschef, Vorsitzender 

im Rat und Repräsentant zugleich ist, eine 
ganz andere Stellung verkörpert als beispiels-
weise ein Oberstadtdirektor in Köln, der „noch 
nicht einmal reden darf, wenn ein Museum 
oder eine Ausstellung eröffnet oder ein Richt-
fest gefeiert wird" (Max Adenauer). Demge-
genüber kann sich natürlich ein auf 12 Jahre 
gewählter Bürgermeister nach 4 oder 8 Jahren 
der Mehrheit einer anderen Partei im Stadt-
parlament gegenübersehen, die seine Arbeit 
ungemein erschweren wird. Leider sind die 
Zuständigkeiten des Kreisausschusses auf dem 
Gebiet des Gewerberechts, die Maßnahmen 
auf dem Gebiet des Bau-, Wasser-, Jagd- und 
Fischereirechts, des Wegerechts und der Ent-
eignung weitgehend auf die zuständigen Mini-
sterien der Länder übergegangen. Hatte die 
kommunale Selbstverwaltung im Kaiserreich 
noch einen wesentlichen Teil ihrer Kraft da-
durch gewonnen, daß sie als eine in erheb-
lichem Maße unabhängige, bürgerschaftliche 
Selbstverwaltung der zentralen obrigkeitlichen 
Gewalt gegenüberstand, so kennzeichnet die 
Tatsache, daß Bürgertum und Arbeiterschaft 
heute in den Staatskörper weitgehend inte-
griert sind und daher kaum noch ausgespar-
ter Verwaltungsreservate zu bedürfen schei-
nen, die gegenwärtige schwierige Situation2).

3) Fritz Fleiner, Beamtenstaat und Volksstaat, Tü-
bingen 1916, S. 36.

2) Arnold Köttgen, in: Handwörterbuch der Sozial-
wissenschaften, 1962, Band 9, S. 221.

Politik und politische Bildung in Deutschland

In Deutschland gibt es teilweise noch immer 
Tendenzen zum autoritären Verwaltungsstaat. 
Es ist bisher nicht möglich gewesen, die Öf-
fentlichkeit von der staatspolitischen Bedeu-
tung der kommunalen Selbstverwaltung zu 
überzeugen, geschweige denn breite Schichten 
unseres Volkes für eine bewußte Mitarbeit im 
politischen Bereich zu gewinnen. Weithin fin-
det man die Neigung, die Verwaltung aus 
dem politischen Leben der Nation herauszu-
nehmen und das Beamtentum wieder zu einem 
„weltlichen Klerus der Regierenden gegenüber 
den Regierten" 3) zu machen. Alle Versuche, 

die Bürger in unserem Jahrhundert in großer 
Zahl für die kommunale Selbstverwaltung zu 
interessieren, sind im wesentlichen geschei-
tert. Die Kommunalpolitik teilt hier das 
Schicksal der Politik in Deutschland überhaupt. 
Solange der Staat nach Schlözer als „zusam-
mengesetzte Maschine" galt, konnte es kein 
Interesse der breiten Schichten am Staate ge-
ben. Auch die politische Philosophie diente 
im allgemeinen nicht, wie in Westeuropa, dem 
politischen und gesellschaftlichen Fortschritt, 
sondern eher der Rechtfertigung bestehender 
Zustände. Der Freiheitsbegriff der deutschen



Philosophie war weitgehend theoretischer Na-
tur, der jede zornige Aufwallung gegen den 
Obrigkeitsstaat lähmte — im Gegensatz zum 
Freiheitsbegriff Westeuropas, der unter Frei-
heit weitgehend Freiheit „wovon" verstand, 
also praktisch-politische Freiheit vom Druck 
ständischer und staatlicher Obrigkeiten.

Der Demokratisierung folgte jedoch unver-
meidlich die Politisierung nach. Deshalb kann 
es eine Rückkehr zum Verwaltungsstil des 
monarchischen Beamtenstaates nicht mehr ge-
ben. Durch die Ausweitung des Staates und 
seiner Zuständigkeiten sowie durch die Tat-
sache, daß die Gesellschaft sich mehr und mehr 
für die Regelung aller wesentlichen Beziehun-
gen der Politik bedient, nimmt diese an Be-
deutung zu. Da eine Demokratie aber nur be-
stehen und funktionieren kann, wenn sich 
möglichst jeder einzelne am politischen Ge-
schehen beteiligt, kommt der politischen Bil-
dung und Erziehung eine große Bedeutung zu. 
In der modernen Welt müssen es die Massen 
selbst sein, die mitverantwortlich empfinden 
und bestimmen. Die Bildung eines demokra-
tischen politischen Bewußtseins erstrebt die 
Anteilnahme, möglichst sogar eine innere Ver-
pflichtung gegenüber dem demokratischen 
Staat.

So komplizierte Systeme wie die moderne De-
mokratie erregen jedoch keine Begeisterung, 
sondern setzen zu ihrem Verständnis und 
ihrer Anerkennung ein fundiertes Wissen und 
Verstehen dieses Herrschafts- und Funktions-
mechanismus voraus. In dem Maße, wie die 
Bedeutung der Politik zunimmt, wächst jedoch 
auch der Grad der Versachlichung des Politi-
schen. Politik wird zur Konsumware, die von 
außen an die Bürger herangetragen wird. Da-
mit läuft sie aber Gefahr, nicht hinreichend 
attraktiv zu bleiben, um eine ausreichende 
Nachfrage bei den „Konsumenten-Wählern" 4) 
zu wecken. Die Parteien gleichen sich in ihrem 
öffentlichen Erscheinungsbild immer mehr ein-
ander an. Der Zerfall ihrer Ideologien ist eine 

zwangsläufige Folge der klassenmäßigen Ein-
ebnung5). Die Entpolitisierung der Gesell-
schaft bedingt aber auch einen Rückgang der 
Zahl von Staatsbürgern, die bereit sind, sich 
in der Politik zu engagieren. Mit der fort-
schreitenden gesellschaftlichen Egalisierung 
schrumpft die Basis, „die die Voraussetzung 
ist für die Möglichkeit einer Balance politi-
scher Macht, d. h. für das Konstruktionsprinzip 
der parlamentarischen Demokratie" 6). Die Ge-
sellschaftsordnung und die traditionelle Ver-
mögensstruktur sind heute in keinem moder-
nen Industriestaat mehr Streitobjekt. Umstrit-
ten ist nur noch die Verteilung des Zuwachses 
an Volksvermögen. Dieses Abhandenkommen 
ideologischer und sozialer Gegensätze hat 
gleichzeitig aber das Interesse des Bürgers an 
der Politik gedämpft. Die Funktion der mo-
dernen Demokratie besteht weitgehend nur 
noch darin, die Konkurrenz verschiedener 
Eliten im Kampf um die Führung des Staates 
offenzuhalten und dadurch dem Bürger die 
Chance einer Wahl zwischen Alternativen zu 
gestatten. Mangels politischer Gesichtspunkte 
im hergebrachten Sinne und wegen der Zu-
nahme administrativer Aufgaben in der mo-
dernen Gesellschaft müssen Parteifunktionäre 
immer mehr die Überlegenheit derjenigen 
Mächte und Kräfte akzeptieren, die den fak-
tischen Charakter der modernen Politik bes-
ser als sie repräsentieren und die ihre Mittel 
und Gesetze souveräner als sie beherrschen: 
Bürokratie, Interessengruppen und „Fach-
leute".

4) David Riesman, Die einsame Masse, Hamburg 
1958, S. 182.

5) Wilhelm Hennis, Das Modell des Bürgers, in: 
Gesellschaft — Staat — Erziehung, Heft 7/1957,
S. 334.
6) Siegfried Landshut, Die Auflösung der Klassen-
gesellschaft, in: Gewerkschaftliche Monatshefte, 
Heft 8/1956, S. 456.

An dem Verständnis dieser Dinge und den 
daraus erwachsenden Gefahren fehlt es weit-
hin. Da unsere Geschichte überwiegend obrig-
keitsstaatlich verlaufen ist, konnten demo-
kratische Lebensformen nicht geübt und so 
auch keine instinktsicheren Reaktionen ge-
währleistet werden. Außerdem erfährt der 



traditionelle Gegensatz zwischen Verwaltungs-
beamten und Politikern heute eine Vertiefung 
durch psychologische Ursachen: die überra-
gende Stellung hoher Verwaltungsbeamter im 
monarchischen Staat ist abgelöst worden durch 
starke Machtpositionen des Politikers, dem-
gegenüber der Verwaltungsbeamte nur noch 
beratende oder ausführende Funktionen ha-
ben soll.

Mit all diesen Problemen hat sich die poli-
tische Bildungsarbeit auseinanderzusetzen. Sie 
muß einmal ein Minimum an politischem Tat-
sachenmaterial aufbereiten und Einsicht dafür 
wecken, daß alle politischen Entscheidungen 
in der Spannung zwischen dem Erreichbaren 
und dem Erwünschten getroffen werden müs-
sen, daß Politik die Kunst des Möglichen ist, 
daß politische Probleme primär Machtfragen 
und erst sekundär Sachfragen sind, daß je 
nach der politischen Interpretation die Sach-
lichkeit eine andere ist, daß in einem plura-
listischen Staat niemand „objektiv" sagen 
kann, was das Richtige ist, daß alles Politi-
sche provisorisch ist, daß die Dinge sich lau-
fend verändern, daß politische Fragen nicht 
nach dem Gut-Böse-Schema beurteilt werden 
können.

Zum andern darf die politische Bildungsarbeit 
die Wirklichkeit nicht idealisieren. Erziehung 
bedeutet Wandlung des Menschen, das „Hin-
führen zu einer personalen Entscheidung auf 
die Geschichte hin". Es läßt sich jedoch im-
mer nur etwas bewußt machen, was an sich 
schon vorhanden, nur eben noch nicht „be-
wußt" ist. Lebenszusammenhänge, Gemein-
samkeiten kann man nicht einfach abstrakt 
lernen. Hier setzen die Schwierigkeiten ein.

Die politische Bildungslehre von heute veran-
schlagt das Ziel der politischen Beteiligung 
als Inbegriff aktiver Mitverantwortung für 
das Gemeinwesen oft zu hoch. Der ideale 
Staatsbürger ist in ihren Augen der, welcher 
aktiv am politischen Geschehen teilnimmt und 
auf diese Weise am demokratischen Lebens-
prozeß beteiligt ist. Der propagierten Forde-
rung nach Aktivität, nach Beteiligung steht je-

doch eine weitgehende Unwissenheit gegen-
über, auf welche Weise und mit welchen Mit-
teln sich der heutige Staatsbürger sinnvoll an 
der Demokratie beteiligen kann. Gerade idea-
lisierende Verallgemeinerungen, d. h. die un-
angemessene Verklärung eines Teilbereichs 
der Wirklichkeit, führen zur Selbsttäuschung 
und werden damit zu einer Gefahr für die 
Demokratie. Die Bürger in unserer Demokra-
tie haben keineswegs jene großen Möglichkei-
ten, das Leben des Staates und insbesondere 
die wichtigen politischen Entscheidungen mit-
zubestimmen, die die politische Bildungslehre 
oftmals unterstellt. Nirgendwo wird diese Tat-
sache deutlicher als in der Kommunalpolitik. 
Die Wähler selber sind auch keineswegs der 
Auffassung, daß sie in der Politik sonderlich 
viel zu bestimmen hätten. Nach einer Mei-
nungsumfrage halten nur rund 53 v. H. einen 
Einfluß auf Gemeindeangelegenheiten, 27 v. H. 
gar nur eine Einwirkung auf die Regierungs-
politik für möglich; 63 v. H. erklärten, die 
Entscheidungen der Regierung ließen sich von 
ihnen nicht beeinflussen, und diese Skepsis 
brachten immerhin noch 42 v. H. für die Ge-
meindepolitik zum Ausdruck7). Von der Ver-
kennung der realen politischen Möglichkeiten 
des einzelnen her drohen Gefahren. Wenn 
Illusionen genährt werden, die sich nicht er-
füllen, dann wird den Bürgern die Politik erst 
recht verleidet. Hier gilt es, gutgemeinte Be-
strebungen auf den Boden der Realität zurück-
zuführen, um endlich Ansatzpunkte für eine 
Reform des staatlichen Überbaus zu finden, 
die mindestens genauso wichtig erscheint wie 
die politische Erziehung der Massen. „Der 
normale Mensch aller normalen Zeiten ist ein 
durchaus unpolitischer Mensch ... Zoon poli-
tikon sein zu dürfen, ist durch die Jahrtau-
sende hindurch bis in die Zeit unserer

8

 Groß-
väter hinein kein allgemeines Menschenrecht, 
sondern ein rein soziales Privileg gewesen." ) 
Dadurch aber, daß es heute kein Privileg mehr 

7) Renate Mayntz, Lokale Parteigruppen in der 
kleinen Gemeinde, in: Zeitschrift für Politik, Heft 
1/1955, S. 64.
8) Wilhelm Hennis, Motive des Bürgersinns, Tü-
bingen 1962, S. 98.



bedeuten soll, politischer Bürger zu sein, ent-
fällt auch das Motiv für die Entfaltung von 
Bürgersinn.

Zwar ist politische Bildung eine Voraussetzung 
guter Politik. Nur wenn die Grundtugenden 
demokratischen Lebens, wenn seine Lebens-
formen und Lebenstechniken von früh an ge-
lernt und geübt, gelebt und vorgelebt werden, 
kann ein demokratischer Stil entwickelt wer-
den, der für unser persönliches und gesell-
schaftliches Leben, für den Umgang mit Behör-
den, die Zusammenarbeit im Betrieb und die 
Tätigkeit der Verbände und Parlamente not-
wendig ist. Doch ist bisher anscheinend allzu 

wenig beachtet worden, daß die politische Er-
ziehung des Volkes wesentlich durch die Poli-
tik selbst geschieht. Die Bemühungen um po-
litische Erziehung werden scheitern, wenn 
nicht die Politiker sich der erzieherischen Wir-
kung bewußt sind, die von ihrem Handeln aus-
geht. Die Erziehungsträger können ihren 
Auftrag nur dann einigermaßen befriedigend 
erfüllen, wenn sie dabei von den anderen Le-
benskreisen und Bildungsmächten getragen 
und gestützt werden. Der Zustand unserer po-
litischen Bildung wird kaum je besser sein 
als der allgemeine gesellschaftlich-politische 
Zustand. Wie sieht nun die Realität der Kom-
munalverwaltung aus?

Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik

Verwaltung hat die Aufgabe, tatsächliche oder 
rechtliche Verhältnisse, meist auf öffentlich-
rechtlichem Gebiet, zu gestalten; beispiels-
weise die Verkehrsregelung und Erteilung von 
Baugenehmigungen. Heute stehen im Vorder-
grund die Leistungsaufgaben der Verwaltung, 
da der soziale Rechtsstaat sich nicht mehr 
überwiegend auf die Wahrung von Sicherheit 
und Ordnung zu beschränken, sondern auch 
auf dem Gebiet der Daseinsvorsorge zu be-
tätigen hat. Charakterisiert wird die moderne 
Verwaltung durch die Prinzipien der Kompe-
tenzen, des Instanzenzuges, der Schriftlichkeit 
und der Konzentration der Betriebsmittel9). 
Bürokratie ist das „spezifische Mittel, Gemein-
schaftshandel’ in rational geordne

10

11

tes .Gesell-
schaftshandeln' umzuwandeln" ). Typisch sind 
folgende Merkmale ):

’) Adolf Hüttl, Die Verwaltung im Industriestaat, 
FAZ vom 15. 8. 64.
10) Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tü-
bingen 1056, S. 577 f.
11) Max Gustav Lange, Politische Soziologie, Berlin-
Frankfurt 1961, S. 163.

1. Die durch generelle Regeln geordnete feste 
Verteilung und Begrenzung von Kompe-
tenzen und Befehlsgewalten in Hinsicht auf 
die Zwecke der betreffenden Organisation;

e an1 ‘5

2. eine generell geregelte Qualifikation für 
die Inhaber bürokratischer Positionen;

3. ein institutionalisiertes Stufensystem der 
über- und Unterordnung der bürokrati-
schen Positionen;

4. die Amtsführung nach generellen, mehr 
oder minder festen und mehr oder minder 
erschöpfenden, erkennbaren Regeln;

5. die Amtsführung auf Grund von Akten 
und unter Wahrung der Amtsverschwie-
genheit;

6. die hauptberufliche Ausübung und feste 
Beachtung der Amtstätigkeit;

7. eine der Amtstätigkeit vorangehende ein-
gehende Fachschulung;

8. die Ableitung der Macht und Autorität der 
Amtsträger vom Amt und nicht von der 
Person;

9. eine formelle und unpersönliche Verkehrs-
form;

10. den Einsatz von Spezialisten verschiede-
ner Qualifikation durch die Bürokratie;



11. das Bestehen der Bürokratie aus einzel-
nen, deren Ideen und Interessen vor ihrem 
Stellungsantritt unterschiedlich waren.

Innerhalb der Verwaltung unterscheidet man 
die Staatsverwaltung (Bund, Länder) und die 
Kommunalverwaltung (Städte, Kreise,Bezirke).

Zum Wesen der Kommunalverwaltung ge-
hört, daß sie politische Verwaltung ist. Auch 
die Verwaltung ist in erster Linie politische 
Verwaltung12 ). Die Annahme, daß es eine 
unpolitische Verwaltung gäbe, ist ein Miß-
verständ

13

nis und „angesichts technokratischer 
Potenzen der Gegenwart nicht leicht zu ver-
anschlagen" ).  Im Tätigkeitsbereich der Stadt-
planung, der Siedlungs- und Verkehrspolitik, 
der Personal- und Finanzpolitik, der kommu-
nalen Wirtschafts- und Sozialpolitik, der 
Schul- und Kulturpolitik fallen laufend Ent-
scheidungen, die zwar der Fachkenntnis be-
dürfen, aber ebenso ei

14

ner politischen Ent-
scheidung, eben einer kommunalpolitischen, 
harren ). Nur soweit es sich um rein admini-
strativen Vollzug handelt, hat die Verwal-
tung rein fachlichen Charakter.

12) Arnold Köttgen, Wesen und Rechtsform der 
Gemeinde und Gemeindeverbände, in: Handbuch 
der kommunalen Wissenschaft und Praxis, Berlin 
1956, Band I, S. 194 f.
13) Arnold Köttgen, Die Gemeinde als Gegenstand 
wissenschaftlicher Forschung, in: Archiv für Kom-
munalwissenschaften, 1962, S. 23.
14) Hans Peters, Kommunalwissenschaften und 
Kommunalpolitik, in: Handbuch der kommunalen 
Wissenschaft und Praxis, Berlin 1956, Band I, S. 6.

15) Peter R. Hofstätter, Die Psychologie der öffent-
lichen Meinung, Wien 1949, S. 72
16) Helmut Schelsky, Der Mensch in der wissen-
schaftlichen Zivilisation, Köln-Opladen 1961, S. 30.

Zur Charakterisierung der „politischen Absti-
nenz" unserer Zeit gehört die hilflose Isolie-
rung des Individuums in der modernen Mas-
sengesellschaft, in der die Menschen sich in 
vielen Entscheidungen notwendigerweise auf 
die staatlichen Instanzen verlassen müssen, 
die sie nicht durchschauen können. Diese In-
stanzen der Bürokratie wiederum erliegen 
der Versuchung, immer mehr Bereiche des 
staatlichen und gesellschaftlichen Lebens unter 
ihre Kontrolle zu bringen und sie somit der 
Entscheidung des Bürgers zu entziehen. Weil 

schließlich das Gegengewicht selbständiger, 
verantwortungsbewußter Staatsbürger fehlt, 
droht auch der demokratische Staat im Lauf 
der Zeit zu einem Obrigkeitsstaat zu werden.

Der Umfang und die Kompliziertheit der heute 
vom Staat zu erfüllenden Aufgaben erschwe-
ren die Durchschaubarkeit und das Verständ-
nis für das Wesen der Politik. Je komplizier-
ter ein Tatbestand aber erscheint, desto stärker 
wird die Neigung, auf das Schlagwort auszu-
weichen und ihm obendrein noch zu trauen 15 ). 
Eine Demokratie ist dabei immer in Gefahr, 
von innen her ausgehöhlt zu werden, wenn es 
nicht unabhängige Persönlichkeiten in genü-
gender Anzahl gibt, die gegenüber politischer 
Führung, Verwaltung und Demagogie eine 
öffentliche Meinung bilden, deren Funktions-
fähigkeit weitgehend von der Urteilsfähigkeit 
und der Zivilcourage der Mehrheit der Staats-
bürger abhängt. Schon heute wird die sach-
gerechte Information der Staatsbürger durch 
eine auf Formeln zugespitzte Manipulation 
mittels der modernen Massenkommunikations-
mittel ersetzt. Die Schlagworte der Parteien 
werden einander immer ähnlicher und nötigen 
den Staatsbürger dazu, sich an den unpoliti-
schen Attributen der Parteien zu orientieren. 
Die akute Gefahr besteht, daß „die heute 
wirksamen Humantechniken der Meinungs-
forschung, Information, Propaganda und Pu-
blizistik die politische Willensbildung weit-
gehend zu einem wissenschaftlich deduzier-
baren und manipulierbaren Produktionsvor-
gang machen" 16 ).

Die Gefahr eines heute feststellbaren man-
gelnden Bürgersinns ist um so ernster zu 
nehmen, als in den großen parlamentarischen 
Demokratien das demokratische Grundprin-
zip — mitverantwortliches Handeln jedes ein-
zelnen Staatsbürgers — nur noch in etwa in 
der Gemeinde zur Anwendung kommen kann. 
Hier vermag der Gemeindebürger noch am 



ehesten unmittelbaren Einfluß auf die Politik 
zu nehmen, ganz im Sinne der klassischen 
griechischen Auffassung von der Politik als 
Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte in 
der „polis". Gerade in der Kommunalpolitik 
hat man es mit sehr realen und nachprüfbaren 
Fragen der örtlichen Gemeinschaft zu tun. Da 
es sich bei einer großen Zahl kommunalpoli-
tischer Probleme nicht um Fragen der Welt-
und Lebensanschauung handelt, ergibt sich in 
einem überschaubaren Rahmen die Möglich-
keit rein pragmatischer Mitarbeit. Die politi-
schen Parteien wissen heute ohnehin, daß es 
„in der Politik darauf ankommt, Gegenwarts-
aufgaben z 17

18

u lösen" );  ihre Entideologisierung 
hat die „Voraussetzung für zeitlich begrenzte 
Sachprogramme geschaffen, aber die Mei-
nungsforschung und die Massenkommunika-
tionsmittel lassen die Parteien zögern, die 
Konsequenz aus ihrer Entdogmatisierung zu 
ziehen" ), Die Verwissenschaftlichung der 
Politik löst sie aus ihrer Abhängigkeit von 
Ideologie und Deklamation und konfrontiert 
den Staatsbürger direkt mit dem Pluralismus 
und der Relativität der Wertordnungen, die in 
einer Demokratie zu tolerieren sind. Ungeach-
tet der weltanschaulichen Unterschiede gibt 
es im politischen Raum Gemeinsamkeiten, die

Für die Wirtschaftsführung wie für die Ver-
waltung wird die überlokale und übernatio-
nale Zusammenarbeit immer wesentlicher. 
Starke Kräfte drängen zur Zentralisierung. 
Die gesellschaftlichen Wandlungen, die sich 
in den letzten Jahren vollzogen haben, ver-
langen nach einer Vereinheitlichung der ge-
samten Lebensverhältnisse. Schon der mo-
derne Wohlfahrtsstaat neigt dazu, immer mehr 
Aufgaben an sich zu ziehen, um die Gleich-
mäßigkeit der sozialen Leistungen zu garan-

bewußt gemacht werden können gerade durch 
Erfahrungen in der Kommunalpolitik. Da die 
Demokratie die „Staatsform für reife Men-
schen" ist19 ), steht und fällt sie damit, daß 
ihre Bürger sich nicht scheuen, die Verantwor-
tung für ihr politisches Gemeinwesen zu tra-
gen, weil sie sich — bei allen Differenzierun-
gen im einzelnen — über die Grundwerte 
einig sind, die die wesentlichen Elemente ihres 
Gemeinwesens darstellen sollen. Unter Ge-
meinwohl verstehen wir mit Professor Fraen-
kel „die in einem politischen Gemeinwesen 
auf einem wirksam-gültigen Wertkodex basie-
rende, den konkreten ökonomisch-sozialen 
Bedingungen Rechnung tragende regulative 
Idee, die gegebenenfalls bei der Gestaltung 
politisch nicht-kontroverser Angelegenheiten 
in einen consensus omnium in Erscheinung zu 
treten und bei der ausgleichenden Regelung 
politisch kontroverser Angelegenheiten als 
bindende Richtschnur zu dienen vermag". Die 
Achtung dieser Grundwerte beginnt in der 
Praxis schon bei der Art und Weise, wie 
Gemeindebürger und Kommunalvertreter ein-
ander begegnen. Hier, im kommunalpoliti-
schen Alltag, sind vor allem Persönlichkeiten 
— nicht abstrakte Ideale — weit entscheiden-
der, als gemeinhin angenommen wird20 ).

19) Ernst Fraenkel, Politikwissenschaft und Gesell-
schaft, in: Der Politologe, Februar 1963.
20) Ulrich Scheuner, Gemeindeverfassung und kom-
munale Aufgabenstellung in der Gegenwart, in: 
Archiv für Kommunalwissenschaften, 1962, S. 176.

Bedeutung der Gemeinden

tieren. Diese starke Spannung zwischen dem 
sozial gerichteten, auf gleichmäßige Daseins-
vorsorge für alle Bürger bedachten Wohl-
fahrtsstaat und der freiheitlichen, auf die in-
dividuelle Selbständigkeit zielende Selbst-
verwaltung wurde immer deutlicher. Trotzdem 
hat die Stadtgemeinde auch künftig viele 
Aufgaben zu erfüllen. Stadt- und Landkreise 
bilden die Unterstufe der allgemeinen Staats-
verwaltung; sie sind Gebietskörperschaften 
mit dem Recht der Selbstverwaltung. Um diese

17), Friedrich Glum, Das parlamentarische Regie-
rungssystem in Deutschland, Großbritannien und 
Frankreich, München-Berlin 1950, S. 368.
18) Ulrich Lohmar, Innerparteiliche Demokratie, 
Stuttgart 1963, S. 109.



Selbstverwaltung wirkungsvoll durchführen 
zu können, haben die Gemeinden das Recht der 
Autonomie, d. h. das Recht, Satzungen zur 
Regelung ihrer Angelegenheiten zu erlassen. 
Zu den Selbstverwaltungsaufgaben gehört 
grundsätzlich alles, was die örtliche Gemein-
schaft und die einzelnen Gemeindemitglieder 
angeht (Allzuständigkeit der Gemeinde), ins-
besondere die Versorgung mit Wasser, Gas, 
Strom, Unterhaltung der Gemeindestraßen, 
Gemeindeeinrichtungen, des Gemeindevermö-
gens, die örtliche Kultur-, Wohlfahrts- und 
Gesundheitspflege. Zur Erfüllung mancher 
dieser Aufgaben sind die Gemeinden gesetz-
lich verpflichtet, andere können sie freiwillig 
übernehmen.

Gerade im sozialen und kulturellen Bereich 
gibt es also zahlreiche Aufgaben, die sich der 
Schematisierung und zentralen Lenkung völ-
lig entziehen.

Der auf die Orte mit 2000 bis 100000 entfallen-
de Anteil der gesamten Bevölkerung hat sich 
in der Periode 1939—1961. von 38,1 auf 46% 
erhöht. Ein besonders hoher Zuwachs gegen-
über 1931 ist für die Gemeinden zwischen 2000 
und 50000 zu verzeichnen, in denen heute etwa 
55 % mehr Menschen als vor dem Zweiten 
Weltkrieg leben. Spiegelt sich hier die Bedeu-
tung der Gemeinden und ihrer Aufgaben, so 
zeigt die Finanzsituation das Dilemma kommu-
naler Selbstverwaltung auf. Die verfassungs-
rechtliche Gewährleistung des Selbstverwal-
tungsrechts bedeutet nämlich nicht, daß den 
Gemeinden ein bestimmter, stets gleichblei-

bender Bestand an Finanzmitteln zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben gewährleistet wird. Durch die 
schwindende Finanzautonomie der Gemeinden 
wird jedoch die Selbstverwaltung immer mehr 
ausgehöhlt, obwohl die Gemeindebehörden 
mit der Übertragung staatlicher Aufgaben den 
Staatsbehörden faktisch gleichgestellt sind21 ).

21) Jesche, Rechtsstellung und Rechtsschutz der Ge-
meinden bei der Wahrnehmung „staatlicher" Auf-
gaben, in: DOV, 1960, S. 739.
22) Karl M. Hettlage, Die Gemeinden in der Finanz-
verfassung, in: Archiv für Kommunalwissenschaf-
ten, 1964, S. 9.

23) Otto Ziebill, Kommunale Selbstverwaltung und 
Politische Wissenschaft, in: Archiv für Kommunal-
wissenschaften, 1964, S. 36.
24) Bruno Weinberger, Gemeindefinanzen an der 
Jahreswende, in: Der Städtetag, 1964, S. 6.
25) Rudolf Hillebrecht, Städtebau und Stadtentwick-
lung, in: Archiv für Kommunalwissenschaften, 1962, 
S. 41 ff.

Rechtslehre und Rechtsprechung sind sich aller-
dings soweit darüber im klaren, „daß zu der 
verfassungsrechtlichen Gewährleistung des 
Selbstbestimmungsrechts auch eine angemes-
sene Finanzausstattung der Gemeinden gehört, 
denn sie ist die Voraussetzung für die Lebens-
möglichkeit aller Selbstverwaltungsträger" 22 ). 
Aufgabe der Kommunalpolitik ist es daher, 
„einen Ausgleich zu finden zwischen den For-
derungen des Sozialstaates in der industriel-
len Gesellschaft und den besonderen Bedürf-
nissen

23
 der durch ihre Selbstverwaltung ver-

tretenen örtlichen Gemeinschaften" ).  Immer-
hin liegt der Schwerpunkt der kommunalen 
Investitionstätigkeit bei dem so wichtigen 
Straßenbau mit einem Anteil von fast 30 % 
der gesamten Bauinvestitionen, dem nach der 
Größenordnung der nicht weniger wichtige 
Schulbau mit 20 % folgt24 ). Dabei wird die 
Zusammenarbeit der Gesellschaftswissenschaf-
ten mit anderen Disziplinen wie Architektur 
und Städtep

25

lanung immer vordringlicher. 
Städtebau und Stadtentwicklung wiederum 
sind Gebiete von besonderer Komplexität, die 
unter technischen, sozialen, wirtschaftlichen, 
kulturellen, finanziellen und administrativen 
Aspekten behandelt werden müssen ).

Parteien und kommunale Selbstverwaltung

Die oft gehörte Behauptung, ein einzelner 
Bürger vermöge niemals etwas zu erreichen, 
erweist sich als falsch, wenn man den Einfluß 
der Presse und den Rückhalt einer Partei be-

rücksichtigt. Hier zeigt sich aber auch, wie 
wichtig es ist, die Vorurteile gegenüber den



Parteien abzubauen, denn heute wird der Ge-
meindebürger noch am ehesten durch Vermitt-
lung einer politischen Partei zum Mitglied der 
Vertretungskörperschaft seiner Gemeinde. Die 
Parteien sind wesentliche Besta

26

ndteile der 
politischen Ordnung der Gemeinde. In der 
Selbstverwaltung, dem Übungsfeld staatsbür-
gerlicher Mitverantwortung, besitzen sie einen 
großen Spielraum für gestaltendes Handeln. 
„Im Rahmen dieses gemeindepolitischen Eigen-
bereichs hat die lokale Parteigruppe eine Reihe 
von Aufgaben, die sich nicht primär auf den 
Staat und die gesamtgesellschaftliche Willens-
bildung beziehen." )

Rolle und Funktion der politischen Parteien 
im kommunalen Bereich sind von Otto Ziebill 
genauer untersucht worden. Er kommt zu der 
Schlußfolgerung, daß die Parteien im allge-
meinen gar keinen Wert darauf legten, „an 
zentraler Stelle zu örtlichen Fragen, etwa der 
Stadtplanung und Stadterweiterung, des Baues 
von Sportstadien, Heimen und Schlachthöfen, 
der Verkehrsregelung, der Versorgungs- und 
Verkehrsbetriebe oder der Gestaltung des 
Haushalts Stellung zu nehmen, geschweige 
denn die Entscheidungen am Ort maßgeblich 
zu beeinflussen . .. Das Interesse der Zentrale 
beginnt erst da, wo es sich um grundsätzliche 
Fragen politischer oder weltanschaulicher Art 
handelt, etwa um die Einrichtung von Be-
kenntnis- oder Gemeinschaftsschulen, kommu-
nalen oder konfessionellen Büchereien, kom-
munalen oder karitativen Krankenhäusern, 
um soziale Mietwoh

27

nungen oder Eigenheime 
und um den Vorrang gemeindlicher sozialer 
Einrichtungen oder solcher, die von freien 
Verbänden getragen werden" ).  Tatsächlich 
sind in kleinen Gemeinden die Kontakte zwi-
schen den örtlichen Parteistellen und den Par-
teizentralen im allgemeinen recht schwach28).

26) Renate Mayntz, Lokale Parteigruppen in der 
kleinen Gemeinde, in: Zeitschrift für Politik, Heft 1/ 
1955, S. 59.
27) Otto Ziebill; Politische Parteien und kommu-
nale Selbstverwaltung, Stuttgart 1964, S. 41.
28) Renate Mayntz, Zeitschrift für Politik, a.a.O., 
S. 62.

29) Vgl. R. T. McKenzie, Politische Parteien in Eng-
land, Köln-Opladen 1961, S. 283.
30) K. Kaufmann u. a.: Die Auswahl der Bundes-
tagskandidaten 1957 in zwei Bundesländern, Köln 
1961, S. 202.
31) U. W. Kitzinger, Wahlkampf in Westdeutsch-
land, Göttingen 1960, S. 29.

Dazu kommt, daß im Alltag die Persönlichkei-
ten entscheidender sind als Programme. Den-
noch sind seit Jahrzehnten die Parteien die 
eigentlichen Träger der Kommunalpolitik. Da 
viele Probleme des öffentlichen Lebens der 
Aufmerksamkeit des Staatsbürgers entgehen, 
ist es vor allem ihre Aufgabe, die Gegensätze 
zu vereinfachen und sie verständlich der 
Öffentlichkeit zu unterbreiten. Die Parteiwahl 
anstelle der Persönlichkeitswahl setzt sich 
auch dort immer mehr durch, wo es die Ver-
hältniswahl nicht gibt 29).  Bemerkenswert ist 
allerdings, daß die Wähler ihre politischen 
Vertreter je nach Aufgabe nach verschiedenen 
Kriterien wählen. Für die Bundesebene ver-
trauen sie den Parteien die Aufgabe an, die 
geeigneten Persönlichkeiten auszuwählen. Bei 
Gemeindewahlen aber wählen 55 v. H. solche 
Kandidaten, die sie persönlich kennen, 25 v. H. 
wählen nach parteipolitischen oder weltan-
schaulichen Gesichtspunkten und 20 v. H. aus 
Orts- oder Gruppeninteresse.

Dem entspricht die unterschiedliche Auswahl 
der Bewerber bei Parteiführung und lokaler 
Parteiorganisation. Während die Wahlkreis-
organisationen der Parteien mehr auf das Wir-
ken des Abgeordneten in seinem Wahlkreis 
sehen, haben Partei- und Fraktionsführungen 
größeres Interesse für geeignete Abgeordnete 
im Bundestag30 ). In den Wahlkreisen gelingt 
es sehr selten, einen Kandidaten nominieren 
zu lassen, auf den zwar die Parteiführung Wert 
legt, der aber den örtlichen Wahlgremien der 
Partei nicht genehm oder bekannt ist31 ). Der 
Einfluß der Parteien wirkt sich in den ver-
schiedenen Gemeindeverfassungen unter-
schiedlich aus. Bei der unechten Magistratsver-
fassung der Länder Hessen und Schleswig-
Holstein, wo das Zweikammer-System aufge-
geben wurde und der Magistrat nicht als



selbständige zustimmungsberechtigte Kammer 
neben der Stadtverordnetenversammlung be-
steht, ist der Einfluß der Parteien groß. In der 
süddeutschen Stadtratsverfassung kann der 
parteipolitische Einfluß sehr groß werden, 
wenn der Oberbürgermeister es nicht versteht, 
seine Selbständigkeit zu behaupten. In der 
Magistratsverfassung Niedersachsens, wo der 
Rat den ehrenamtlichen Oberbürgermeister 
als Repräsentanten der Stadt wählt und die 
Verwaltung von einem Verwaltungsausschuß 
geführt wird, dessen Zusammensetzung der 
Rat bestimmt, ist der Einfluß der Parteien na-
türlich ebenfalls größer als in Nordrhein-

Westfalen. Dort nimmt der Oberstadtdirektor 
auch solche Funktionen wahr, die in Nieder-
sachsen dem wichtigen Verwaltungsausschuß 
obliegen.

Die parteipolitische Bedeutung der Gemeinde-
verwaltungen wird durch die Tatsache erhellt, 
daß im Gegensatz zur CDU/CSU-FDP-Regie-
rungskoalition auf Bundesebene 16 von 20 
Städten über 250 000 Einwohner SPD-Ober-
bürgermeister haben, daß die SPD in 41 Groß-
städten die Mehrheit gegenüber nur 8 der 
CDU/CSU besitzt und in den kreisfreien Städ-
ten 42 CDU/CSU-, aber 68 SPD-Oberbürger-
meister amtieren.

Kommunalpolitik und wissenschaftliche Politikberatung

Viel wäre erreicht, „wenn der Wähler in die 
Lage käme, das sachgerecht beurteilen zu 
können, was die die Politik betreibenden Mit-
bürger tun oder zu tun vorschlagen. Ob das 
möglich werden kann, hängt von der Technik 
der Meinungsbildung, von der Art des Ein-
satzes der modernen Kommunikationsmittel 
ab, aber auch von der staatsbürgerlichen Bil-
dung" 32). Wenn die Selbstverwaltung einen 
staatspolitischen und bildungspolitischen Sinn 
haben soll, dann sind die städtischen Presse-
ämter ein wesentliches Mittel zu seiner Ver-
wirklichung. Ihre Aufgabe hat der Deutsche 
Städtetag im Dezember 1955 in Hannover fol-
gendermaßen definiert: „Erste Aufgabe der 
städtischen Pressearbeit ist eine sachliche und 
möglichst umfassende Unterrichtung der Bür-
gerschaft über alle Gemeindeangelegenheiten 
mit dem Ziel, ihr eine starke innere und 
äußere Teilnahme an der eigenen Selbstver-
waltung zu ermöglichen." Ministerialrat Dr. 
Hans Hämmerlein formulierte am 18. Oktober 
1963 in Essen die behördliche Pressearbeit fol-
gendermaßen: „Die Verwaltungsinformation 
ist heute ein Mittel der Verwaltungsführung 
in einem demokratischen Staat, dessen Bürger 
nicht nur Zuschauer, sondern zur Mitverant-
wortung aufgerufene Gestalter der staatlichen

Arbeit sind, die auch von der Verwaltung in 
allen Ebenen geleistet wird." Der Presse-
referent soll „mit Hilfe aktueller, gefällig ge-
machter Publizistik sowie unablässigen Ge-
dankenaustauschs mit dem Bürger eine vor-
ausschauende und oft unpopuläre Stadtpolitik" 
ermöglichen, dabei aber dem Bürger „den um-
fassenden Sinn der Selbstverwaltung bewußt 
werden lassen" 33).

Auch kommunalpolitische Instanzen einer De-
mokratie bedürfen einer theoretischen Grund-
legung ihrer Politik, um angesichts der zu-
nehmenden Kompliziertheit politischer Zusam-
menhänge und Entwicklungsprozesse zu einer 
fundierten Kenntnis des politischen Gesche-
hens zu gelangen, ohne dabei in wirklichkeits-
fremde Spekulationen oder Ideologien zu ver-
fallen. Notwendig sind daher Beratungsstäbe 
innerhalb der Führung der politischen Par-
teien und der Verwaltungsspitzen sowie eine 
„Delegation der Verantwortung". Das Modell 
könnte die freie Wirtschaft abgeben: „über die 
Bereiche, die den Mitarbeitern delegiert sind, 
wird von den Mitarbeitern mit dem Chef nicht 
mehr gesprochen, sondern hier wird von den 
Mitarbeitern selbst entschieden. Der Chef hat *

32) Ulrich Lohmar, a.a.O., S. 31.
33) Heinrich Raskin, Der „Pressechef" und sein
Chef, in: Der Städtetag, Dezember 1962.



sich auf Dienstaufsi
34

cht und Erfolgkontrolle zu 
beschränken." )

Leider wurde die staatliche Verwaltung von 
der Politologie bisher weitgehend vernach-
lässigt; im Gegensatz beispielsweise zu den 
USA, wo sich die political science intensiv 
mit den Problemen der öffentlichen Verwal-
tung beschäftigt. Die Verwaltungspolitik ist

3
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in Deutschland bisher ein „kaum gepflegter 
Zweig der Wissenschaft von der Politik" 5). 
Die Politologie besitzt als methodischen Grund-
zug eine ausgesprochene Bevorzugung der 
Praxis vor der Theorie, da die Theorie ihre 
Aufgaben von der Praxis empfängt und sich 
in ihren Ergebnissen und Verallgemeinerun-
gen stets in der politischen Praxis bewähren 
muß. Das zentrale Problem der Politologie ist 
dabei die Macht 6) oder verwandte Begriffe 
wie Herrschaft ) oder Autorität38). Ihr Ge-
genstand ist der „Erwerb, Gebrauch (Miß-
brau 39ch) und Verbrauch von Macht" ). Die 
Machtkomponente bedeutet ihr mehr als die 
Kategorie Staat40 ), weshalb sie die Verwal-
tung in Verkennung ihrer politischen Aspekte 
bisher wenig berücksichtigte. Ausgehend von 
einer beschreibend-kritischen Einstellung 41 ) 
und einer dauernden Überprüfung der einzel-
nen Verallgemeinerungen und Ergebnisse 
gegenüber der Erfahrung42 ), sucht sie den 

34) R. Höhn, Die Führung mit Stäben in der Wirt-
schaft, Bad Harzburg 1961, S. 200.
35) Hans Peters in: Staatslexikon Recht, Wirtschaft, 
Gesellschaft, Freiburg 1963, Band 8, Spalte 229.
36) Max Weber, Politik als Beruf, München-Leipzig 
1926, S. 9.
37) Theodor Eschenburg; Staatsautorität und Grup-
penegoismus, Düsseldorf 1955, S. 5.
38) Roman Herzog, Das Problem der staatlichen 
Autorität im westdeutschen Verfassungssystem, in: 
Zeitschrift f. Politik, 1963, S. 145 ff.

39)  Gert v. Eynern, Politologie, in: Zeitschrift f. 
Politik, 1954, S. 83.
40) Jean Meynaud, Introduction ä la Sciences poli-
tique, Paris 1959, S. 80.
41) Karl Loewenstein, über den Stand der polit. 
Wssenschaften in den Vereinigten Staaten, in: Z. 
f. d. ges. Staatswiss., 1950, S. 350.
42) Carl J. Friedrich, Grundsätzliches zur Geschich-
te der Wissenschaft von der Politik, in: Zeitschrift 
f. Politik, 1954, S. 333.

43) Georges Burdeau, Methode de la Science politi-
que, 1959, S. 11.
44) A. R. L. Gurland, Politische Wirklichkeit und 
politische Wissenschaft, in: Faktoren der Macht-
bildung, Berlin 1952, S. 28 ff.
45) Jürgen Habermas: Wissenschaftliche Politik-
beratung, in: Süddeutsche Zeitung vom 26. Juni 
1964.

Menschen, der in das soziale Geschehen ein-
greift, ebenso 4
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3zu berücksichtigen 3) wie die 
Rolle des Unbewußten in der Handlungsweise 
einzelner und ganzer Gruppen ).

Das im allgemeinen nur vage formulierte kom-
munalpolitische Programm muß zunächst in 
eine präzise wissenschaftliche Begriffsform 
übersetzt werden. Das Ergebnis der Rationali-
sierung wird ein System von unabhängigen 
kommunalpolitischen Zielsetzungen sein. Ei-
nige Handlungsalternativen müssen ausge-
sondert werden, die für die Realisierung der 
Zielsetzung geeignet sind, um dann schließlich 
wieder in die Sprache des Politikers übersetzt 
zu werden. Politikberatung besteht also „in 
einem Prozeß der Übersetzung von prak-
tischen Fragen in wissenschaftliche Probleme 
und umgekehrt von technischen Lösungen in 
praktisch befriedigende Antworten" 45 ). Aller-
dings können über Wertsysteme, Verbindlich-
keit von Normen, sozialen Bedürfnissen und 
objektiven Bewußtseinslagen keine objektiven 
Urteile gewonnen werden. Doch ist es mög-
lich, in Kenntnis der technischen Möglichkei-
ten den politischen Willen an der gegebenen 
Lage zu orientieren. Politikwissenschaftler 
können in Kenntnis eines gegebenen Niveaus 
der Forschung wissenschaftliche Informationen 
in Hinblick auf die praktischen Fragen ihrer 
politischen Auftraggeber sammeln; sie müssen 
aber auch sagen, welchen Sicherheitsgrad und 
welche Genauigkeit die Ergebnisse besitzen. 

Der Kommunalpolitiker, der alle Möglichkei-
ten des stets problematisch bleibenden Spiel-
raums der Macht ausprobieren muß, darf von 
der Politikwissenschaft bis zu einem gewissen 
Grade Auskunft darüber erwarten, was er-
reichbar ist und was undurchführbar scheint. 
Er allein kann sich dann für einen Kompro-
miß entscheiden, da er unter dem Zwang des 



günstigen Augenblicks steht. Er muß sogar 
dort eine teilweise Annäherung an das Ge-
samtziel realisieren, wo im Augenblick eine 
Durchsetzungschance besteht.

Der Politologie fallen im kommunalen Bereich 
zwei grundlegende Aufgaben zu: Einmal hat 
sie objektive Forschungsarbeit auf dem kom-
munalen Sektor zu leisten.
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 Beispielsweise 
wird sie untersuchen müssen, „inwieweit die 
kommunale Individualität in der Innenpolitik 
des Staates gegen Machtballung und schran-
kenlose Gleichheit ein Gegengewicht darstellt 
im Sinne von Machtverteilung und Differen-
zierung" ). Forschungsobjekt ist auch die 
zentralistische Einflußnahme der Bundes- und 
Landesverbände bestimmter Parteien auf die 
kommunale Selbstverwaltung. Zum andern 
wird sie nach neuen Wegen suchen müssen, 
um jeden Bürger die Bedeutung von Selbst-
verwaltung und Mitbestimmung eindringlicher 
als bisher vor Augen zu führen. Es scheint, 
als müsse die heutige Form der politischen 
Erziehung auf lange Sicht scheitern, wenn 
nicht die Realität unseres Verfassungslebens 
dem Bürger neue Möglichkeiten der Mitbe-

Stimmung einräumt. Eine solche Mitbestim-
mung läßt sich institutionell beispielsweise 
ermöglichen durch eine dezentralisierte Form 
der Verwaltung, an der parteipolitisch nicht 
gebundene und dem Parlament nicht angehö-
rende Bürger mitwirken, wie es beim Depu-
tiertensystem der Freien und Hansestadt Ham-
burg der Fall ist. Sonstwo aber hat die Wäh-
lerschaft in Westdeutschland „bisher keine 
Formen der Mitwirkung entwickelt, die es ihr 
gestatten würde, sich außerhalb und neben 
den Parteien artikuliert zu äußern" 47).

Der Politikberatung stehen nicht nur fachliche 
Schwierigkeiten und Unverständnis in weiten 
Teilen der Bevölkerung entgegen, die mit 
Politik nichts zu tun haben wollen. Audi der 
Widerstand, der neuen Ideen und jungen 
Leuten innerhalb der Verwaltungsbürokratie 
selber entgegengesetzt wird, ist beträchtlich. 
Unsere Demokratie steht und fällt jedoch mit 
der Bewältigung dieser Aufgabe, denn das 
eigentliche Kennzeichen der Demokratie be-
steht heute nicht so sehr in der Volkstümlich-
keit des Regierungs-, sondern des Verwal-
tungssystems. Daher muß das wahre Ziel die 
Demokratisierung der Verwaltung sein.

46) Otto Ziebill, Kommunale Selbstverwaltung und 
Politische Wissenschaft, in: Archiv für Kommunal-
wissenschaften, 1964, S. 36. 47) Ulrich Lohmar, a.a.O., S. 34.
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